
 
 

Naturwissenschaftliche Fakultät III 

  
 
Zweite Ordnung zur Änderung der Studien- und Prüfungsordnung  
für den Master-Studiengang International Area Studies (120 Leistungspunkte)  
an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 
 
vom 06.04.2016 
 
Gemäß §§ 13 Abs. 1 in Verbindung mit 67 Abs. 3 Nr. 8 und 77 Abs. 2 Nr. 1 des 
Hochschulgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (HSG LSA) in der Bekanntmachung vom 
14.12.2010 (GVBl. LSA S.600) in Verbindung mit den Allgemeinen Bestimmungen zu Studien- 
und Prüfungsordnungen für das Bachelor- und Masterstudium an der Martin-Luther-Universität 
Halle-Wittenberg (ABStPOBM) in der Bekanntmachung vom 25.09.2013 (ABl. 2013, Nr.11, S.1), 
jeweils in der derzeit gültigen Fassung, hat die Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 
folgende Zweite Ordnung zur Änderung der Studien- und Prüfungsordnung für den Master-
Studiengang International Area Studies (120 Leistungspunkte) beschlossen. 
 

Artikel I 
 
Die Studien- und Prüfungsordnung für den Master-Studiengang International Area Studies (120 
Leistungspunkte) an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg vom 04.02.2009 (ABI. 2009, 
Nr. 12, S. 39) zuletzt geändert durch die Ordnung zur Änderung der Studien- und 
Prüfungsordnung für den Master-Studiengang International Area Studies (120 Leistungspunkte) 
an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg vom 16.02.2011 (ABI. 2011, Nr. 9, S. 56) 
wird wie folgt geändert: 
 
(1) § 4 wird wie folgt geändert: 
 
a) Absatz 1 wird wie folgt neu gefasst: 

„(1) Eine Beratung zu Fragen der Studieneignung sowie insbesondere die Unterrichtung über 
Studienmöglichkeiten, Studieninhalte, Studienaufbau und Studienanforderungen erfolgt durch 
die Allgemeine Studienberatung der Zentralen Universitätsverwaltung (alle Studierende) und 
das International Office (ausländische Studierende).“ 

b) In Absatz 2 werden nach dem Wort „Geowissenschaften“ die Wörter „und Geographie“ 
eingefügt. 

 
(2) § 5 wird wie folgt geändert: 
 
a) Der Absatz 1 Satz 3 wird wie folgt neu gefasst: 

„(1) Weiterhin sind grundlegende Kenntnisse in Statistik, durch die erfolgreiche Absolvierung 
eines entsprechenden Moduls im Umfang von mindestens 5 LP nachzuweisen, sowie die 
Beherrschung der deutschen und der englischen Sprache (6 Jahre Schulunterricht oder 
Vergleichbares) in Wort und Schrift erforderlich.“  
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b) Die Absätze 3 bis 5 werden gestrichen. 
c) Die Absätze 6 und 7 werden zu den Absätzen 3 und 4. 
d) Die Absätze 3 und 4 werden wie folgt neu gefasst: 

„(3) Ist der Studiengang zulassungsbeschränkt, begründet das Erfüllen der 
Zulassungsvoraussetzung keinen Anspruch auf den Erhalt eines Studienplatzes für diesen 
Studiengang.  

 
(4) Für die Bewerbung gelten die Bestimmungen der Bewerbungs- und Zulassungsordnung für 
die Master-Studiengänge und Master-Studienprogramme an der Martin-Luther-Universität Halle-
Wittenberg vom 14.03.2012 (Abl. 2012, Nr. 2, S.3) in der jeweils gültigen Fassung.“ 
 
(3) § 7 wird wie folgt neu gefasst: 
„(1) Die Regelstudienzeit für den Studiengang beträgt vier Semester. 
(2) Der Studiengang besteht aus Modulen, die insgesamt 120 Leistungspunkte (LP) ergeben. 
Unabhängig von dem jeweils gewählten Studienschwerpunkt sind für alle Studierenden 
verpflichtend die Module „Area Studies“, „Regionalanalyse“ und „Masterarbeit“ zu absolvieren. 
(3) Gemäß § 3 Abs. 2, 3 werden für eine differenzierte Ausbildung Studienschwerpunkte gebildet.  
Der Studiengang M.Sc. „International Areas Studies“ bietet drei verschiedene 
Studienschwerpunkte. Jeder Studienschwerpunkt ist in einen Pflicht- und drei Wahlpflichtbereiche 
aufgeteilt. Die Schwerpunktbildung erfolgt durch die Wahl eines der drei angeführten 
Studienschwerpunkte womit gleichzeitig jeweils 3 spezifische Wahlpflichtbereiche gebildet 
werden, die aus den jeweils spezifisch gewichteten 3 Schwerpunktbereichen bestehen. Bilden die 
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften oder die Naturwissenschaften den Studienschwerpunkt, 
erwerben die Studierenden von den insgesamt zu erbringenden 120 LP im Pflichtbereich 40 LP 
(10 LP aus Modulen und 30 LP aus dem Modul Masterarbeit). Im 1. Wahlpflichtbereich müssen 
weitere 40 LP aus Modulen erbracht werden, im 2. Wahlpflichtbereich 25 LP und im 3. 
Wahlpflichtbereich 15 LP. Bilden die Regionalwissenschaften den Studienschwerpunkt, sind im 
Pflichtbereich 40 LP (10 LP aus Modulen und 30 LP aus dem Modul Masterarbeit), im 1. 
Wahlpflichtbereich 35 LP, im 2. Wahlpflichtbereich 30 LP und im 3. Wahlpflichtbereich 15 LP zu 
erbringen. Der regionalwissenschaftliche Schwerpunkt kann nicht als Wahlbereich 3 gewählt 
werden.  
Insgesamt ergeben sich 3 Studienoptionen, die den genannten Studienschwerpunkten  
entsprechen: 
 1. Option 

Wirtschafts- und 
sozialwissenschaftliche
r Studienschwerpunkt 
(WISO) 

2. Option 
Natur- 
wissenschaftlicher 
Studienschwerpunkt 
(NAWI) 

3. Option 
Regional-
wissenschaftlicher 
Studienschwerpunkt 
(REWI) 

Pflichtbereich Pflichtbereich  
(40 LP) 

Pflichtbereich  
(40 LP) 

Pflichtbereich  
(40 LP) 

Wahlpflichtbereich 1 WISO (40 LP) NAWI (40 LP) REWI (35 LP) 
Wahlpflichtbereich 2 REWI (25 LP) REWI (25 LP) WISO oder NAWI (30 

LP) 
Wahlpflichtbereich 3 NAWI (15 LP) WISO (15 LP) NAWI oder WISO (15 

LP) 
 120 LP 120LP 120 LP 
(4) Der Master-Studiengang folgt in seiner Studienorganisation den Rahmenbedingungen des 
gewählten Schwerpunktbereiches sowie den sich daraus ergebenden Wahlpflichtbereichen. 
Soweit nicht anders angegeben, besteht zwischen den Modulen kein hierarchisiertes (das heißt 
aufeinander aufbauendes) Wissen, was eine auch im Rahmen des universitären Angebotes 
weitgehend flexible Gestaltung der Modulwahl und der Studierzeitpunkte durch die Studierenden 
erlaubt. 
(5) Vor der Entscheidung für die Kombination der fachlichen Wahlpflichtbereiche sollte die 
Studienberatung in Anspruch genommen werden. 
(6) Der Aufbau des Studiengangs für die verschiedenen Optionen, Titel, Leistungspunkteumfang 
und Abfolge der Module, Modulvorleistung/en, Modulteilleistungen, Studienleistungen und deren 
Formen sowie Teilnahmevoraussetzungen und der Anteil der einzelnen Modulnoten an der 
Gesamtnote ergeben sich aus der Anlage „Studiengangübersicht“ zu dieser Ordnung. 



(7) Es können die in der Studiengangübersicht (Anlage) aufgeführten Wahlpflichtmodule vom 
Prüfungsausschuss um weitere Module ergänzt werden. Insbesondere ist es möglich, das 
Lehrangebot durch Module von Gastdozentinnen und Gastdozenten zu erweitern.“ 
 
(4) § 11 wird wie folgt geändert: 
 
a) Der Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Unter dem Buchstaben h. wird das Wort „Multiple-Choice-Verfahren“ durch das Wort 
„Antwort-Wahl-Verfahren“ ersetzt. 

bb.) Nach dem Buchstaben h. werden die Buchstaben i. und j. wie folgt angefügt:  
„i. Elektronische Prüfung: elektronische Klausur von in der Regel 30 bis 120 Minuten; 
j. Elektronische Klausur im Antwort-Wahl-Verfahren von in der Regel 30 bis 120 
Minuten;“ 

cc.) Die Buchstaben i. bis p. werden die Buchstaben k. bis r. 
b) In Absatz 5 wird der Verweis „§§ 14 Abs. 7 ABStPOBM“ geändert in „§ 14 Abs. 8 

ABStPOBM“. 
 
(5) § 12 Absatz 4 wird wie folgt neu gefasst:  
„(4) Voraussetzung für die Teilnahme an der Prüfung ist in der Regel die Anmeldung zum Modul. 
Die Anmeldung zu den Modulleistungen bzw. Modulteilleistungen und die Meldung zu deren 
Wiederholungen hat über das elektronische Prüfungs- und Studienverwaltungssystem, in 
besonderen Ausnahmefällen über das zuständige Prüfungsamt spätestens vier Wochen vor der 
Leistung zu erfolgen und wird wirksam, sofern die Studentin bzw. der Student die Anmeldung 
nicht eine Woche vor der Modulteilleistung bzw. der Modulleistung über das elektronische 
Prüfungs- und Studienverwaltungssystem, in besonderen Ausnahmefällen über das zuständige 
Prüfungsamt widerrufen hat. Bei der Fristberechnung wird der Tag der Prüfungsleistung nicht 
mitgerechnet. Eine Begründung des Widerrufs ist nicht erforderlich. Eine durch Widerruf 
abgemeldete Modulleistung bzw. Modulteilleistung gilt als nicht angemeldet.“ 
 
(6) § 14 wird wie folgt geändert: 
 
a) In Absatz 1 wird nach dem Wort „Geowissenschaften“ die Wörter „und Geographie“ 

eingefügt. 
b) Absatz 2 wird wie folgt neu gefasst: 

„(2) Der Studien- und Prüfungsausschuss besteht aus 
• vier Mitgliedern der Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer, 
• zwei Mitgliedern der Gruppe der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, von 
denen einer den wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen und einer den 
naturwissenschaftlichen Studienschwerpunkt vertritt und 
• einer Studentin oder einem Studenten des Master-Studiengangs „International Area 
Studies“. 
Die Leiterin bzw. der Leiter des für den Studiengang zuständigen Prüfungsamtes gehört dem 
Studien- und Prüfungsausschuss mit beratender Stimme an. Sie bzw. er kann sich vertreten 
lassen.“ 

 
(7) § 15 Absatz 11 Satz 1 wird wie folgt neu gefasst:  
„Die Master-Arbeit ist spätestens an dem Tag, an dem die Bearbeitungszeit endet, in zwei 
gebundenen Ausfertigungen und in einem der gängigen digitalen Formaten (Microsoft Word 
oder pdf) auf drei CD-ROMs beim Prüfungsamt einzureichen.“ 
 
(8) Die Anlage 2 wird gestrichen. 
 
(9) Die Anlage „Studiengangübersicht“ erhält folgende Fassung: 
 
 



Anlage 
Studiengangübersicht Master-Studiengang International Area Studies (120 Leistungspunkte) 

 
Modultitel Teilnahme- 

voraus-
setzung 

Kontakt- 
studium 
(SWS) 

LP Studien-
leistung 

Modulvor- 
leistung 

Modul-
leistung 

Anteil an 
Abschluss-

note 

Empfehlung 
Studien-
semester 

Pflichtmodule 
Area Studies - Einführung in Theorie, 
Konzeption und Praxis der 
Regionalstudien  

Nein 2 5 Ja Nein Elektronische 
Prüfung: 

elektronische 
Klausur, 

elektronische 
Klausur im 
Antwort-
Wahl-

Verfahren 

5/120 1. 

Master-Arbeit (IAS-M) (Intern. Area 
StudiesMA120 PO 115) 

Ja 0 30 Nein Nein Referat; 
Masterarbeit; 
Disputation 

30/120 3. und 4. 

Regionalanalyse  Nein 2 5 Ja Nein Projektbericht 5/120 1. oder 3. 
Wahlpflichtmodule 
Studienschwerpunkt: Wirtschafts- und Sozialwissenschaften (WISO) 
WISO als 1. Wahlpflichtbereich (Im Wahlpflichtbereich 1 sind 40 LP aus den folgenden Modulen zu wählen. Dabei ist jeweils mindestens ein 
Wahlpflichtmodul aus den Bereichen Raum-, Wirtschafts- und Politik- oder Rechtswissenschaften zu wählen.) 
Raumwissenschaften (Wahlpflichtmodule: mindestens 1 Modul wählen) 
Grundlagen Nachhaltiger 
Raumentwicklung (M 01c)  

Nein 4 5 Ja Nein Klausur 
Nachhaltige 

Raumentwickl
ung; Klausur 
Landschafts-/ 
Umweltplanu

ng 

5/120 1. oder 3. 

Internationale Wirtschaftsräume I (M 
02a)  

Nein 2 5 Ja Nein Klausur 5/120 2. oder 4. 



Internationale Wirtschaftsräume II (M 
02c)  

Nein 2 5 Ja Nein Hausarbeit 5/120 1. oder 3. 

Sozialräumlicher und 
demographischer Wandel (M 02d)  

Nein 2 5 Ja Nein schriftliche 
Ausarbeitung 

5/120 1. oder 2. 
oder 3. oder 

4. 
Stadt- und Regionalökonomik I (M 
01a)  

Nein 2 5 Ja Nein Klausur 5/120 1. oder 3. 

Stadt- und Regionalökonomik II (M 
02b)  

Nein 2 5 Ja Nein Hausarbeit 5/120 2. oder 4. 

Theorien und Modelle nachhaltiger 
Raumentwicklung (M 04b)  

Nein 3,4 5 Ja Nein Präsentation 
und 

Verteidigung 
des 

Abschlussberi
chts 

5/120 1. oder 2. 
oder 3. oder 

4. 

Wirtschaftswissenschaften (Wahlpflichtmodule: mindestens 1 Modul wählen) 
Economics of Nonprofit 
Organizations  

Nein 2 5 Nein Nein mündl. 
Prüfung oder 

Klausur 

5/120 1. oder 3. 

Handelsmarketing  Nein 2 5 Nein Nein Klausur 5/120 1. oder 3. 
Institutionenökonomik und 
gesellschaftliche Dynamik  

Nein 4 5 Nein Nein Paper; 
Vortrag; 

mündliche 
Prüfung 

5/120 2. oder 4. 

Internationale 
Wirtschaftsbeziehungen für 
Fortgeschrittene I  

Nein 3 5 Nein Nein Klausur 5/120 2. oder 4. 

Internationale 
Wirtschaftsbeziehungen für 
Fortgeschrittene II  

Nein 3 5 Nein Nein Klausur 5/120 1. oder 3. 

Internationales Marketing  Nein 2 5 Nein Nein Klausur 5/120 2. oder 4. 
Seminar spezielle 
Volkswirtschaftslehre  

Nein 2 5 Nein Nein Hausarbeit; 
Vortrag inkl. 
Diskussion 

5/120 1. oder 2. 
oder 3. oder 

4. 



Seminar Volkswirtschaftslehre  Nein 2 5 Nein Nein Hausarbeit; 
Vortrag inkl. 
Diskussion 

5/120 1. oder 2. 
oder 3. oder 

4. 
Stadtökonomik I Wachstum und 
Entwicklung von Städten 

Nein 2 5 Nein Nein Klausur 5/120 2. oder 4. 

Stadtökonomik II Governance und 
Finanzierung von Städten 

Nein 2 5 Nein Nein Klausur 5/120 1. oder 3. 

Umweltökonomik  Nein 2 5 Nein Nein Klausur 5/120 2. oder 4. 
Wettbewerbspolitik  Nein 2 5 Nein Nein Klausur 5/120 1. oder 3. 
Wirtschaftsethik globaler 
Herausforderungen  

Nein 2 5 Nein Nein Klausur/ 
Paper; 

Vortrag und 
Diskussion; 

Thesenpapier 

5/120 2. oder 4. 

Politikwissenschaften (Wahlpflichtmodule: mindestens 1 Modul aus diesem Bereich oder 1 Modul aus den Rechtswissenschaften wählen) 
Europäische Integration und 
Systementwicklung der EU  

Nein 2 5 Ja Nein Hausarbeit 5/120 2. oder 4. 

Internationale Organisationen  Nein 2 5 Ja Nein Hausarbeit 5/120 2. oder 4. 
Regieren in den Internationalen 
Beziehungen  

Nein 2 5 Ja Nein Hausarbeit 5/120 1. oder 3. 

Rechtswissenschaften (Wahlpflichtmodule: mindestens 1 Modul aus diesem Bereich oder 1 Modul aus den Politikwissenschaften wählen) 
Europarecht  Nein 4 5 Nein Nein Klausur/mün

dliche 
Prüfung; 

Klausur/mün
dliche 

Prüfung 

5/120 1. und 2. 
oder 2. und 
3. oder 3. 

und 4. 

Gewerblicher Rechtsschutz  Nein 2 5 Nein Nein Klausur/mün
dliche 

Prüfung 

5/120 2. oder 4. 

International Dispute Settlement  Nein 3 5 Nein Nein Klausur/mün
dliche 

Prüfung 

5/120 1. oder 2. 
oder 3. oder 

4. 
Internationales Wirtschaftsrecht  Nein 4 5 Nein Nein Klausur/mün 5/120 1. und 2. 



dliche 
Prüfung; 

Klausur/mün
dliche 

Prüfung 

oder 2. und 
3. oder 3. 

und 4. 

Recht gegen unlauteren Wettbewerb  Nein 2 5 Nein Nein Klausur/mün
dliche 

Prüfung 

5/120 2. oder 4. 

Umweltrecht I  Nein 2 5 Nein Nein Klausur/mün
dliche 

Prüfung 

5/120 2. oder 4. 

Wirtschaftskriminologie  Nein 2 5 Nein Nein mündl. 
Prüfung oder 

Klausur / 
Hausarbeit / 

Referat 

5/120 1. oder 3. 

Geschichte (Wahlmodule) 
Wirtschafts- und Sozialgeschichte I 
International Area Studies (10 LP)  

Nein 4 10 Ja Nein Klausur; 
Hausarbeit 

10/120 1. oder 3. 

Wirtschafts- und Sozialgeschichte I 
International Area Studies (5 LP)  

Nein Varianten    
2/2 

5 Ja Nein Klausur oder 
Hausarbeit 

5/120 1. oder 3. 

Wirtschafts- und Sozialgeschichte II 
International Area Studies (10 LP)  

Nein 4 10 Ja Nein Klausur; 
Hausarbeit 

10/120 2. oder 4. 

Wirtschafts- und Sozialgeschichte II 
International Area Studies (5 LP)  

Nein Varianten    
2/2 

5 Ja Nein Klausur oder 
Hausarbeit 

5/120 2. oder 4. 

Ethnologie (Wahlmodule) 
Aktuelle Probleme und Theorien (APT)  Nein Varianten    

4/4 
10 Ja Nein Hausarbeit 10/120 2. und 3. 

oder 3. und 
4. 

Ethnologie transdisziplinär 
(ETRANS_5)  

Nein Varianten    
2/2 

5 Ja Nein Hausarbeit 5/120 1. oder 3. 

Ethnologie Transdisziplinär 10 
(ETRANS_10)  

Nein Varianten    
4/4 

10 Ja Nein Hausarbeit 10/120 2. oder 4. 

Geschichte der Ethnologie I (GE I)  Nein 2 5 Ja Nein kleine 5/120 1. oder 3. 



Klausur 
Philologien und Kulturwissenschaften (Wahlmodule) 
Angewandte Sprachwissenschaft  Nein 2 5 Ja Nein Hausarbeit 

oder Klausur 
5/120 1. oder 3. 

 
Kulturelle Diskurse  Nein Varianten    

4/4 
10 Ja Nein Klausur oder 

Hausarbeit 
10/120 2. und 3. 

Sprache und Politik  Nein 2 5 Ja Nein Hausarbeit 
oder Klausur 

5/120 2. oder 4. 

Vertiefungsmodul: Kulturwissenschaft 
IV  

Nein 2 5 Ja Nein Schriftliche 
oder 

mündliche 
Prüfung oder 
elektronische 
Klausur oder 
elektronische 
Klausur im 
Antwort-
Wahl-

Verfahren 

5/120 1. oder 2. 
oder 3. oder 

4. 

Wahlpflichtmodule im Wahlpflichtbereich 2: REWI (25 LP) 
Im WISO Schwerpunkt sind im Wahlpflichtbereich 2 REWI 25 LP zu belegen. Mindestens 15 LP müssen aus MA-Modulen des REWI-Schwerpunktes sein. Der 
Rest (10 LP) kann aus BA-Modulen belegt werden. Die entsprechenden Module sind in der Übersicht des Regionalwissenschaftlichen Schwerpunktes 
aufgeführt. 
Wahlpflichtmodule im Wahlpflichtbereich 3: NAWI (15 LP) 
Im WISO Schwerpunkt sind im Wahlpflichtbereich 3 NAWI 15 LP zu belegen. Mindestens 5 LP müssen aus MA-Modulen des NAWI-Schwerpunktes gewählt 
werden. Der Rest (10 LP) kann aus BA-Modulen belegt werden. Die entsprechenden Module sind in der Übersicht des Naturwissenschaftlichen Schwerpunktes 
aufgeführt. 
BA-Module für WISO als 2. oder 3. Wahlpflichtbereich (Diese Module können nur gewählt werden, wenn der erste Wahlpflichtbereich NAWI oder REWI ist) 
Aufbaumodul Internationale 
Beziehungen und europäische Politik  

Nein 4 10 Ja Nein Hausarbeit 
oder Klausur 

10/120 1. oder 3. 

Basismodul Internationale 
Beziehungen und europäische Politik  

Nein 3 5 Ja Nein Klausur 5/120 2. oder 4. 

Entscheidungs- und Spieltheorie (FSQ 
integrativ) 

Nein 4 5 Nein Nein Klausur 5/120 1. oder 3. 



Grundlagen der 
Betriebswirtschaftslehre  

Nein 4 5 Nein Nein Klausur 5/120 1. oder 3. 

Grundlagen der Volkswirtschaftslehre  Nein 2 5 Nein Nein Klausur 5/120 1. oder 3. 
Grundlagen der Wirtschafts - und 
Sozialgeographie  

Nein 4,7 10 Ja Nein Klausur oder 
elektronische 
Klausur im 
Antwort-

Wahlverfahre
n 

10/120 1. oder 3. 

Internationale 
Wirtschaftsbeziehungen  

Nein 2 5 Nein Nein Klausur 5/120 1. oder 3. 

Wirtschaftsrelevante Züge des Rechts  Nein 2 5 Nein Nein Klausur/mün
dliche 

Prüfung 

5/120 2. oder 4. 

Studienschwerpunkt: Naturwissenschaften (NAWI) 
NAWI als 1. Wahlpflichtbereich (Im Wahlpflichtbereich 1 sind 40 LP aus den folgenden Modulen zu wählen. Dabei ist jeweils mindestens ein 
Wahlpflichtmodul aus den Bereichen Geoökologie/Physische Geographie, Angewandte Geowissenschaften und Agrarwissenschaften zu wählen.) 
Geoökologie/Physische Geographie (Wahlpflichtmodule: mindestens 1 Modul wählen) 
Angewandte Geofernerkundung (M 
05b)  

Nein 2 5 Ja Nein Projektbericht 5/120 2. oder 4. 

Datengewinnung und 
Dateninterpretation (M 03c)  

Nein 3 5 Ja Nein Hausarbeit 5/120 1. oder 3. 

Geländeübung (M 06)  Nein 4,9 5 Ja Nein Geländeübu
ngsbericht 

5/120 1. oder 2. 
oder 3. oder 

4. 
Geländeübung I  Nein 6 5 Nein Nein Praktikumsbe

richt; 
Praktikumsbe

richt 

5/120 1. oder 3. 

Geomatik (M01d)  Nein 2 5 Ja Nein Klausur oder 
elektronische 

Klausur 

5/120 1. oder 3. 

Geostatistik (M 05a)  Nein 4 5 Nein Nein Klausur oder 
elektronische 

5/120 2. oder 4. 



Klausur 
Globale Umweltsyndrome und 
Naturgefahren (M 03a)  

Nein 3 5 Ja Nein Hausarbeit 5/120 2. oder 4. 

Physisch-Geographische Prozesse in 
Geoökosystemen (M 01b)  

Nein 3 5 Ja Nein Hausarbeit 5/120 1. oder 3. 

Projektentwicklung und -bewertung 
(M 03d)  

Nein 3 5 Ja Nein Hausarbeit 5/120 1. oder 3. 

Agrarwissenschaften/Agrarökonomie (Wahlpflichtmodule: mindestens 1 Modul wählen) 
Agrar- und Ernährungspolitik  Nein 4 5 Nein Nein Klausur oder 

Hausarbeit 
oder 

mündliche 
Prüfung oder 
elektronische 

Klausur 

5/120 1. oder 3. 

Boden- und Umweltmineralogie  Nein 4 5 Nein Nein Klausur oder 
Hausarbeit 

oder 
mündliche 

Prüfung oder 
elektronische 

Klausur 

5/120 2. oder 4. 

Einführung in die Pflanzenernährung 
und Düngung  

Nein 4 5 Nein Nein Klausur oder 
Hausarbeit 

oder 
mündliche 

Prüfung oder 
elektronische 

Klausur 

5/120 1. oder 3. 

Entwicklung und Bewertung von 
Landnutzungssystemen der Tropen 
und Subtropen  

Nein 4 5 Nein Nein Klausur oder 
Hausarbeit 

oder 
mündliche 

Prüfung oder 
elektronische 

5/120 1. oder 3. 



Klausur 
Internationale Agrarentwicklung  Nein 2 5 Nein Nein Klausur oder 

Hausarbeit 
oder 

mündliche 
Prüfung oder 
elektronische 

Klausur 

5/120 2. oder 4. 

Mikroökonomik der Agrar- und 
Ernährungswirtschaft  

Nein 4 5 Nein Nein Klausur oder 
Hausarbeit 

oder 
mündliche 

Prüfung oder 
elektronische 

Klausur 

5/120 1. oder 3. 

Nachhaltige Landbewirtschaftung  Nein 4 5 Nein Nein Klausur oder 
Hausarbeit 

oder 
mündliche 

Prüfung oder 
elektronische 

Klausur 

5/120 1. oder 3. 

Natural Resources, Agricultural and 
Environmental Policy II  

Nein 4 5 Nein Nein Klausur oder 
Hausarbeit 

oder 
mündliche 

Prüfung oder 
elektronische 

Klausur 

5/120 1. oder 3. 

Natürliche Ressourcen, Agrar- und 
Umweltpolitik I  

Nein 4 5 Ja Nein Klausur oder 
Hausarbeit 

oder 
mündliche 

Prüfung oder 
elektronische 

5/120 2. oder 4. 



Klausur 
Natürliche Ressourcen, Agrar- und 
Umweltpolitik III  

Nein 4 5 Nein Nein mündl. 
Prüfung oder 

Klausur 

5/120 2. oder 4. 

Ökonomik des Agrarstrukturwandels  Nein 4 5 Nein Nein Klausur oder 
mündliche 

Prüfung oder 
elektronische 

Klausur 

5/120 1. oder 3. 

Physiko-chemische Grundlagen der 
Bodennutzung  

Nein 4 5 Ja Nein Klausur oder 
Hausarbeit 

oder 
mündliche 

Prüfung oder 
elektronische 

Klausur 

5/120 1. oder 3. 

Umwelt-, Agrar- und Ernährungsethik  Nein 4 5 Nein Nein Klausur oder 
Hausarbeit 

oder 
mündliche 

Prüfung oder 
elektronische 

Klausur 

5/120 2. oder 4. 

Angewandte Geowissenschaften (Wahlpflichtmodule: mindestens 1 Modul wählen) 
Deposit modelling  Nein 4 5 Ja Nein Seminarleistu

ng 
5/120 1. oder 3. 

Environmental contaminants  Nein 4 5 Nein Nein Klausur oder 
elektronische 
Klausur oder 
elektronische 
Klausur im 
Antwort-
Wahl-

Verfahren 
oder Klausur 

5/120 1. oder 3. 



im Antwort-
Wahl-

Verfahren 
Environmental impact assessment 
and groundwater protection  

Nein 4 5 Ja Nein Klausur oder 
elektronische 
Klausur oder 
elektronische 
Klausur im 
Antwort-
Wahl-

Verfahren 
oder Klausur 
im Antwort-

Wahl-
Verfahren 

5/120 2. oder 4. 

Numerical groundwater modelling  Nein 4 5 Ja Nein Klausur oder 
elektronische 
Klausur oder 
elektronische 
Klausur im 
Antwort-
Wahl-

Verfahren 
oder Klausur 
im Antwort-

Wahl-
Verfahren 

5/120 2. oder 4. 

Rohstoffexploration mittels 
Fernerkundung  

Nein 4 5 Ja Nein Projektarbeits
bericht 

5/120 1. oder 3. 

Special mathematics for geoscientists  Nein 4 5 Nein Nein Klausur oder 
elektronische 
Klausur oder 
elektronische 
Klausur im 
Antwort-

5/120 1. oder 3. 



Wahl-
Verfahren 

oder Klausur 
im Antwort-

Wahl-
Verfahren 

Wahlpflichtmodule im Wahlpflichtbereich 2: REWI (25 LP) 
Im NAWI Schwerpunkt sind im Wahlpflichtbereich 2 REWI 25 LP zu belegen. Mindestens 15 LP müssen aus MA-Modulen des REWI-Schwerpunktes sein. Der 
Rest (10 LP) kann aus BA-Modulen belegt werden. Die entsprechenden Module sind in der Übersicht des Regionalwissenschaftlichen Schwerpunktes 
aufgeführt. 
Wahlpflichtmodule im Wahlpflichtbereich 3: WISO (15 LP) 
Im NAWI Schwerpunkt sind im Wahlpflichtbereich 3 WISO 15 LP zu belegen. Mindestens 5 LP müssen aus MA-Modulen des WISO-Schwerpunktes gewählt 
werden. Der Rest (10 LP) kann aus BA-Modulen belegt werden. Die entsprechenden Module sind in der Übersicht des Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaftlichen Schwerpunktes aufgeführt. 
BA-Module für NAWI als 2. oder 3. Wahlpflichtbereich (Diese Module können nur gewählt werden, wenn das erste Wahlpflichtfach WISO oder REWI ist.) 
Agrarökologie  Nein 4 5 Nein Nein Klausur oder 

Hausarbeit 
oder 

mündliche 
Prüfung oder 
elektronische 

Klausur 

5/120 1. oder 3. 

Angewandte Bio- und 
Lithofazieskunde  

Nein 3,1 5 Ja Nein Seminarleistu
ng 

5/120 1. oder 3. 

Böden kalter und warmer Klimate 
und ihre Nutzung  

Nein 4 5 Nein Nein Klausur oder 
Hausarbeit 

oder 
mündliche 

Prüfung oder 
elektronische 

Klausur; 
Klausur oder 
Hausarbeit 

oder 
mündliche 

5/120 1. oder 3. 



Prüfung oder 
elektronische 

Klausur 
Bodenkunde  Nein 4 5 Ja Nein Klausur oder 

Hausarbeit 
oder 

mündliche 
Prüfung oder 
elektronische 

Klausur 

5/120 1. und 2. 
oder 3. und 

4. 

Bodenschutz  Nein 4 5 Ja Nein Klausur oder 
Hausarbeit 

oder 
mündliche 

Prüfung oder 
elektronische 

Klausur; 
Klausur oder 
Hausarbeit 

oder 
mündliche 

Prüfung oder 
elektronische 

Klausur 

5/120 1. und 2. 
oder 3. und 

4. 

Einführung in die Geologie für 
Nachbarfächer  

Nein 4,2 5 Ja Nein Klausur oder 
elektronische 
Klausur oder 
elektronische 
Klausur im 
Antwort-
Wahl-

Verfahren 
oder Klausur 
im Antwort-

Wahl-

5/120 1. und 2. 
oder 3. und 

4. 



Verfahren 
Einführung in die Toxikologie  Nein 3 5 Nein Nein Klausur oder 

Hausarbeit 
oder 

mündliche 
Prüfung oder 
elektronische 

Klausur 

5/120 2. oder 4. 

Geodatenanalyse (Geodata analyses)  
(B 09)  

Nein 4 5 Ja Nein Klausur oder 
elektronische 
Klausur oder 
elektronische 
Klausur im 
Antwort-
Wahl-

Verfahren 
oder Klausur 
im Antwort-

Wahl-
Verfahren 

5/120 1. oder 3. 

Geodynamik und Georisiko  Nein 4 5 Ja Nein Klausur oder 
elektronische 
Klausur oder 
elektronische 
Klausur im 
Antwort-
Wahl-

Verfahren 
oder Klausur 
im Antwort-

Wahl-
Verfahren 

5/120 2. oder 4. 

Geologie, Ökonomie und Ökologie 
mineralischer Rohstofflagerstätten  

Nein 4,8 5 Ja Nein Klausur oder 
elektronische 
Klausur oder 

5/120 1. und 2. 
oder 3. und 

4. 



elektronische 
Klausur im 
Antwort-
Wahl-

Verfahren 
oder Klausur 
im Antwort-

Wahl-
Verfahren; 

Exkursionspr
otokoll 

Hydrogeologie  Nein 4 5 Ja Nein Klausur oder 
elektronische 
Klausur oder 
elektronische 
Klausur im 
Antwort-
Wahl-

Verfahren 
oder Klausur 
im Antwort-

Wahl-
Verfahren 

5/120 2. oder 4. 

Lebensmittelhygiene und -
mikrobiologie  

Nein 3 5 Nein Nein Klausur oder 
Hausarbeit 

oder 
mündliche 

Prüfung oder 
elektronische 

Klausur 

5/120 1. oder 3. 

Paläontologie und Historische 
Geologie  

Nein 5,53 5 Ja Nein Klausur oder 
elektronische 
Klausur oder 
elektronische 
Klausur im 

5/120 1. und 2.  
oder 3. und 

4. 



Antwort-
Wahl-

Verfahren 
oder Klausur 
im Antwort-

Wahl-
Verfahren; 

Exkursionspr
otokoll 

Regionale Geologie  Nein 3,8 5 Nein Nein Klausur oder 
elektronische 
Klausur oder 
elektronische 
Klausur im 
Antwort-
Wahl-

Verfahren 
oder Klausur 
im Antwort-

Wahl-
Verfahren; 

Exkursionspr
otokoll 

5/120 2. oder 4. 

Statistische Verfahren (B 06)  Nein 4 5 Nein Nein Klausur oder 
elektronische 

Klausur 

5/120 2. oder 4. 

Systematik und Prozesse der 
Mineralogie  

Nein 3 5 Nein Nein Klausur oder 
elektronische 
Klausur oder 
elektronische 
Klausur im 
Antwort-
Wahl-

Verfahren 
oder Klausur 

5/120 1. oder 3. 



im Antwort-
Wahl-

Verfahren 
Studienschwerpunkt: Regionalwissenschaften (REWI) 
REWI als 1. Wahlpflichtbereich (Im Wahlpflichtbereich 1 sind 35 LP aus den folgenden Modulen zu wählen. Dabei ist jeweils mindestens ein Wahlpflichtmodul 
aus den Bereichen Europa, Asien und Amerika zu wählen.) 
Europa (Wahlpflichtmodule: mindestens 1 Modul wählen) 
Regionale Geographie Britische 
Inseln 10 LP  

Nein 3 10 Ja Nein schriftliche 
Ausarbeitung 

10/120 1. oder 3. 

Regionale Geographie Osteuropas 
10 LP  

Nein 3 10 Ja Nein schriftliche 
Ausarbeitung 

10/120 1. oder 3. 

Regionale Geographie Russlands 10 
LP  

Nein 3 10 Ja Nein schriftliche 
Ausarbeitung 

10/120 1. oder 3. 

Regionale Geographie Skandinaviens 
10 LP  

Nein 3 10 Ja Nein schriftliche 
Ausarbeitung 

10/120 1. oder 3. 

Vertiefungsmodul Kulturwissenschaft 
Frankreich I - Kultur und kollektives 
Gedächtnis  

Ja 2 5 Ja Nein Hausarbeit 
oder 

Mündliche 
Prüfung 

5/120 1. oder 2. 
oder 3. oder 

4. 

Vertiefungsmodul: Kulturwissenschaft 
II  

Nein 2 5 Ja Nein Hausarbeit 
oder Klausur 

oder 
elektronische 
Klausur oder 
elektronische 
Klausur im A-

W-V 

5/120 1. oder 2. 
oder 3. oder 

4. 

Asien (Wahlpflichtmodule: mindestens 1 Modul wählen) 
Asiens Wachstumsmärkte  Nein 2 5 Nein Nein Klausur 5/120 2. oder 4. 
Geschichte des jüdischen Volkes 
(Master)  

Nein 4 10 Ja Nein Klausur 10/120 1. oder 3. 

Geschichte, Gesellschaft und Politik 
im islamischen Kulturraum  

Nein 2 5 Ja Nein Hausarbeit 5/120 1. oder 3. 

Religion und Kultur des Judentums Nein 4 10 Ja Nein Hausarbeit 10/120 2. oder 4. 



(Master)  
Wirtschaft und Infrastruktur Südasiens  Nein 2 5 Nein Nein Hausarbeit 5/120 2. oder 4. 
Amerika (Wahlpflichtmodule: mindestens 1 Modul wählen) 
Vertiefungsmodul: Kulturwissenschaft 
I  

Nein 2 5 Ja Nein Schriftliche 
oder 

mündliche 
Prüfung oder 
elektronische 
Klausur oder 
elektronische 
Klausur im 
Antwort-
Wahl-

Verfahren 

5/120 1. oder 2. 
oder 3. oder 

4. 

Vertiefungsmodul: Kulturwissenschaft 
III  

Nein 2 5 Ja Nein Schriftliche 
oder 

mündliche 
Prüfung oder 
elektronische 
Klausur oder 
elektronische 
Klausur im 
Antwort-
Wahl-

Verfahren 

5/120 1. oder 2. 
oder 3. oder 

4. 

Diverse Regionen (Wahlmodule) 
Angewandte Regionalstudien I  Nein 9 5 Ja Nein Exkursionsber

icht 
0/120 2. oder 3. 

 
Angewandte Regionalstudien II  Nein 6 5 Ja Nein Praktikumsbe

richt 
0/120 2. oder 3. 

 
Angewandte Regionalstudien III  Nein 0 5 Nein Nein Dokumentati

on 
(Praktikumsb

ericht) 

0/120 2. oder 3. 
 

Ausgewählte Regionen und Nein 2 5 Nein Nein Klausur 5/120 1. oder 2. 



Problemstellungen in Afrika südl. der 
Sahara  

oder 3. oder 
4. 

Regionalmodul (REG_10)  Nein Varianten    
4/4 

10 Ja Nein Hausarbeit 10/120 2. und 3. 

Wahlpflichtmodule im Wahlpflichtbereich 2: WISO oder NAWI (30 Leistungspunkte) 
 
Variante 1: WISO (30 Leistungspunkte) 
Im REWI Schwerpunkt sind im Wahlpflichtbereich 2 WISO 30 LP zu belegen. Mindestens 15 LP müssen aus MA-Modulen des WISO-Schwerpunktes sein. Der 
Rest (15 LP) kann aus den entsprechenden BA-Modulen belegt werden. Die entsprechenden Module sind in der Übersicht des Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaftlichen Schwerpunktes aufgeführt. Wenn WISO 2. Wahlpflichtbereich ist, dann muss Wahlpflichtbereich 3 NAWI sein. 
 
Variante 2: NAWI (30 Leistungspunkte) 
Im REWI Schwerpunkt sind im Wahlpflichtbereich 2 NAWI 30 LP zu belegen. Mindestens 15 LP müssen aus MA-Modulen des NAWI-Schwerpunktes sein. Der 
Rest (15 LP) kann aus BA-Modulen belegt werden. Die entsprechenden Module sind in der Übersicht des Wirtschafts-und Sozialwissenschaftlichen 
Schwerpunktes aufgeführt. Wenn NAWI 2. Wahlpflichtbereich ist, dann muss Wahlpflichtbereich 3 WISO sein. 
 
Wahlpflichtmodule im Wahlpflichtbereich 3: NAWI oder WISO (15 Leistungspunkte) 
 
Variante 1: NAWI (nur möglich, wenn 2. Wahlpflichtbereich WISO ist) (15 Leistungspunkte) 
Im REWI Schwerpunkt sind im Wahlpflichtbereich 3 NAWI 15 LP zu belegen. Mindestens 5 LP müssen aus MA-Modulen des NAWI-Schwerpunktes sein. Der 
Rest (10 LP) kann aus BAModulen belegt werden. Die entsprechenden Module sind in der Übersicht des Naturwissenschaftlichen Schwerpunktes aufgeführt. 
 
Variante 2: WISO (nur möglich, wenn 2. Wahlpflichtbereich NAWI ist) (15 Leistungspunkte) 
Im REWI Schwerpunkt sind im Wahlpflichtbereich 3 WISO 15 LP zu belegen. Mindestens 5 LP müssen aus MA-Modulen des WISO-Schwerpunktes sein. Der 
Rest (10 LP) kann aus BA-Modulen belegt werden. Die entsprechenden Module sind in der Übersicht des Wirtschafts-und Sozialwissenschaftlichen 
Schwerpunktes aufgeführt. 
 
BA-Module für REWI als 2. Wahlpflichtbereich (Diese Module können nur gewählt werden, wenn der erste Wahlpflichtbereich WISO oder NAWI ist.) 
Aufbaumodul Kulturwissenschaft 
Frankreich 2  -  Kultur und 
Gesellschaft der Gegenwart  

Nein Varianten    
2/2,5 

5 Ja Nein Hausarbeit 
oder 

Exkursionsber
icht oder 

mündliche 
Prüfung 

5/120 1. oder 3. 

Aufbaumodul: Kulturwissenschaft I  Nein 2 5 Ja Nein Hausarbeit 5/120 1. oder 2. 



oder Klausur 
oder 

elektronische 
Klausur oder 
elektronische 
Klausur im A-

W-V oder 
mündliche 

Prüfung oder 
Posterpräsent

ation oder 
Projektbericht 

oder 3. oder 
4. 

Aufbaumodul: Kulturwissenschaft II  Nein 2 5 Ja Nein Hausarbeit 
oder Klausur 

oder 
elektronische 
Klausur im A-

W-V oder 
mündliche 
Prüfung 

5/120 1. oder 3. 

Aufbaumodul: Kulturwissenschaft III  Nein 2 5 Ja Nein Hausarbeit 
oder Klausur 

oder 
elektronische 
Klausur oder 
elektronische 
Klausur im A-

W-V oder 
Projektbericht 

5/120 1. oder 3. 

Aufbaumodul: Kulturwissenschaft V  Nein 2 5 Ja Nein Hausarbeit 
oder Klausur 

oder 
elektronische 
Klausur oder 
elektronische 

5/120 2. oder 4. 



Klausur im A-
W-V oder 
mündliche 

Prüfung oder 
Posterpräsent

ation oder 
Projektbericht 

Basismodul: Jüdische Geschichte  Nein 4 5 Ja Nein Klausur 5/120 1. oder 3. 
Geistesgeschichte und Ethik des 
Hinduismus und Buddhismus  

Nein 2 5 Ja Nein Klausur 5/120 2. oder 4. 

Grundlagen der Geschichte und 
Gesellschaft des islamischen 
Kulturraums  

Nein 4 5 Ja Nein Hausarbeit 5/120 2. oder 3. 

Grundlagen der indischen 
Kulturgeschichte  

Nein 2 5 Nein Nein Klausur 5/120 1. oder 3. 

Profilmodul Landeskunde Palästinas  Ja 4 5 Ja Nein mündl. 
Prüfung oder 

Klausur 

5/120 2. oder 4. 

Regionale Geographie (Mitteleuropa) 
(B 16)  

Nein 5,3 5 Ja Nein Klausur 
Regionale 

Geographie 
Mitteleuropas 

5/120 1. und 2. 
oder 3. und 

4. 
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Artikel II 
 
Diese Ordnung findet auf alle Studierenden Anwendung, die ab Wintersemester 2016/2017 
das Studium im Master-Studiengang International Area Studies (120 Leistungspunkte) im 
ersten Fachsemester aufnehmen. Studierende, die sich bereits im Studium befinden, können 
die Anwendung dieser Ordnung beim zuständigen Prüfungsamt erklären. Diese Erklärung ist 
unwiderruflich. 
 

Artikel III 
 
Diese Satzung wurde vom Fakultätsrat der Naturwissenschaftlichen Fakultät III am 06.04.2016 
beschlossen; der Akademische Senat hat hierzu am 08.06.2016 Stellung genommen. Diese 
Ordnung tritt zum Wintersemester 2016/2017 in Kraft und wird im Amtsblatt der Martin-
Luther-Universität Halle-Wittenberg veröffentlicht. 
 
Halle (Saale), 8. Juni 2016 
 
 
Prof. Dr. Udo Sträter 
Rektor 


